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Bescheidänderung trotz Bestandskraft: Finanzamt darf verspätete Rentenbezugsmitteilung 
auswerten

Wenn Finanzbeamte eine Einkommensteuererklärung bearbeiten, liegen ihnen im Regelfall schon 
eine Fülle von extern übermittelten Informationen zum Steuerfall vor, die dann nur noch elektro-
nisch der Berechnung beigestellt werden müssen - darunter die Rentenbezugsmitteilungen der Ren-
tenträger, Informationen zu Kranken- und Rentenversicherungsbeiträgen der Versicherer und Lohn-
steuerbescheinigungen der Arbeitgeber.
Sind diese elektronischen Daten nicht oder nicht zutreffend im Steuerbescheid berücksichtigt 
worden, können die Finanzämter seit 2017 auf eine spezielle Korrekturnorm aus der Abgabenord-
nung zurückgreifen, so dass auch noch endgültige Bescheide nach Ablauf der Einspruchsfrist änder-
bar sind. Die Änderungsvorschrift greift zugunsten und zuungunsten des Steuerzahlers ein - und 
zwar immer dann, wenn elektronische Datensätze nicht oder nicht zutreffend berücksichtigt worden 
sind.
Nach einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) ist eine Bescheidänderung nach dieser Kor-
rekturnorm auch dann möglich, wenn elektronische Daten von der externen Stelle (z.B. dem Ren-
tenträger) erst nach erfolgter Erstveranlagung an das Finanzamt (FA) übermittelt werden. Im zugrun-
de liegenden Fall hatten Rentner ihre Renteneinkünfte zwar korrekt in ihrer Einkommensteuererklä-
rung angegeben, der Rententräger hatte jedoch noch keine Rentenbezugsmitteilungen übermittelt, 
so dass das FA - vermutlich per Übernahme der elektronischen Nulldaten - einfach keinerlei Renten-
einkünfte im Bescheid ansetzte.
Die Freude hierüber währte nur kurz, denn nach der Erstveranlagung übermittelte der Rententräger 
seine Daten, so dass das FA eineinhalb Jahre später einen Änderungsbescheid erließ und die Rente-
neinkünfte darin besteuerte. Die Kläger wollten eine nachträgliche Versteuerung ihrer Altersein-
künfte abwenden und machten geltend, dass die Korrekturnorm nur greife, wenn Rentenbezugsmit-
teilungen bei Erstveranlagung bereits vorgelegen haben.
Der BFH entschied jedoch, dass die Änderung rechtmäßig war. Unerheblich ist nach Gerichtsmei-
nung, zu welchem Zeitpunkt die Daten an die Finanzverwaltung übermittelt worden sind. Eine 
Bescheidänderung ist daher auch dann zulässig, wenn die Daten erst nach dem Erlass des erstmali-
gen Steuerbescheides beim FA eingehen.

Hinweis: In der analogen Welt war die Änderung eines einmal ergangenen Steuerbescheids nur 
dann möglich, wenn hierfür besondere Voraussetzungen erfüllt waren (z.B. ausdrücklicher Vorbehalt 
der Nachprüfung im Steuerbescheid; nachträglich bekannt gewordene Tatsachen). Durch die Ände-
rungsmöglichkeit für elektronische Datensätze hat sich der Handlungsspielraum für Korrekturen 
deutlich erweitert.
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Kein Verschulden an Fristversäumnis: Langwierige Anwaltssuche in komplexem Fall rechtfertigt 
eine Wiedereinsetzung

Wer zu spät kommt, den bestraft bekanntlich das Leben. Bei Finanzgerichtsprozessen gibt es aller-
dings eine Hintertür - die sog. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Macht eine Person glaubhaft, 
dass sie eine Frist unverschuldet versäumt hat, darf das Gericht die Uhr per Wiedereinsetzung 
zurückdrehen. Die Fristversäumnis wird dadurch unbeachtlich, so dass das eigentliche Anliegen in 
der Sache vom Gericht geprüft wird.
Wie eine solche Rolle rückwärts aussehen kann, veranschaulicht ein aktueller Beschluss des Bun-
desfinanzhofs (BFH): Im vorliegenden Fall hatte ein Kläger einen komplexen Zivilrechtsprozess 
gegen seine Ex-Frau geführt, in dem es um Fragen des Versorgungsausgleichs, des Trennungsunter-
halts, des nachehelichen Unterhalts und des Vorsorgeunterhalts ging. Zur steuerlichen Anerkennung 
seiner Zahlungen zog der Mann später vergeblich vor das Finanzgericht. Um seiner Klage doch noch 
zum Erfolg zu verhelfen, zog er mit einer Nichtzulassungsbeschwerde vor den BFH; vor Ende der 
Beschwerdebegründungsfrist sprang allerdings sein Prozessbevollmächtigter ab, so dass die Frist 
verstrich.
Der BFH gewährte dem Mann nun jedoch eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, da er erst 
am Tag vor Fristablauf einen neuen Prozessbevollmächtigten gefunden hatte und dieser wegen des 
komplexen Streitstoffs nicht binnen 24 Stunden hatte tätig werden können. Der Kläger hatte nach 
Ansicht der Bundesrichter glaubhaft darlegen können, dass er zuvor vier Steuerberater und Rechts-
anwälte vergeblich um die Übernahme des Mandats gebeten hatte.

Hinweis: Der Fall zeigt, dass Bemühungen um eine Prozessvertretung gut dokumentiert werden 
sollten, damit sie später - im Falle einer Mandatsniederlegung und versäumter Fristen - als tragfähige 
Grundlage für einen Wiedereinsetzungsantrag herangezogen werden können.
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Mandatsniederlegung des Prozessbevollmächtigten: Vorher ausgesprochener Verzicht auf münd-
liche Verhandlung bleibt wirksam

Gerichte entscheiden grundsätzlich auf der Basis einer mündlichen Verhandlung. Sofern die Prozes-
sparteien einverstanden sind, darf nach der Finanzgerichtsordnung jedoch auf eine mündliche 
Verhandlung verzichtet werden. In diesem Fall entscheiden die Gerichte dann in einem schriftlichen 
Verfahren.
Nach einem neuen Beschluss des Bundesfinanzhofs (BFH) bleibt ein Verzicht auf die mündliche 
Verhandlung wirksam bestehen, wenn ein Prozessbevollmächtigter diesen ausspricht und danach 
sein Mandat niederlegt. Im zugrunde liegenden Fall hatte eine Klägerin ihrem Prozessbevollmächtig-
ten das Mandat entzogen, da sie der Meinung war, dass er sie nicht pflichtbewusst und mit Sorgfalt 
vertreten habe. Vier Monate zuvor hatte er in ihrem Namen auf eine mündliche Verhandlung vor 
dem Hessischen Finanzgericht (FG) verzichtet. Im weiteren Verlauf hatte das FG die Klage ohne 
mündliche Verhandlung per Urteil abgewiesen.
Der BFH entschied nun, dass das FG die mündliche Verhandlung zu Recht übersprungen hatte. Der 
Verzicht auf die mündliche Verhandlung hatte sich weder durch Zeitablauf noch durch die Niederle-
gung des Mandats verbraucht. Das FG war berechtigt gewesen, ohne Weiteres im schriftlichen 
Verfahren zu entscheiden. Es war auch nicht verpflichtet gewesen, den Zeitpunkt seiner bevorste-
henden Entscheidung bekannt zu geben.

Hinweis: Ein einmal ausgesprochener Verzicht auf eine mündliche Verhandlung kann im Regelfall 
nicht mehr widerrufen werden. Ausnahmen gelten nur, wenn sich die Prozesslage nach dem Verzicht 
wesentlich ändert, bspw. weil neue Zeugen oder neue Beweismittel auftauchen.
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Professionelle Pokerspieler: Auch Onlinepoker in der Variante "Pot Limit Omaha" kann zu gewerb-
lichen Einkünften führen

Wer in seiner Freizeit sporadisch an virtuellen Pokertischen spielt, muss keinen Steuerzugriff auf 
seine Gewinne fürchten, da seine Tätigkeit vom Fiskus als steuerlich nicht relevant eingestuft wird. 
Anders sieht es jedoch aus, wenn das Pokerspiel berufsmäßig und professionell ausgeübt wird. Die 
Grenzen für den Eintritt in die Einkommensteuer- und Gewerbesteuerpflicht sind hier jedoch 
fließend, so dass jeder Fall individuell bewertet werden muss - und nicht selten zu Finanzgerichts-
prozessen führt.
In einem neuen Fall hat sich der Bundesfinanzhof (BFH) mit einem jungen Mann befasst, der bereits 
zu Schulzeiten das Onlinepokerspiel für sich entdeckt hatte. Zunächst spielte er nur in der Variante 
"Texas Hold’em", später dann in der komplexeren Variante "Pot Limit Omaha". Nach seiner Schulzeit 
(ab 2007) brach er verschiedene Studiengänge ab und widmete sich für 15 bis 25 Stunden pro 
Woche dem Onlinepoker. Er baute sich eine erhebliche Präsenz in den einschlägigen Medien auf 
und spielte an bis zu zwölf virtuellen Pokertischen gleichzeitig.
Auch das Finanzamt wurde auf ihn aufmerksam und unterzog ihn einer Außenprüfung, die für die 
Jahre 2008 bis 2013 einen bislang unversteuerten Totalgewinn aus dem Pokerspiel von 748.824 
EUR aufdeckte.
Der BFH entschied nun, dass das Pokern im vorliegenden Fall gewerblicher Natur war und die 
Gewinne daher der Einkommen- und Gewerbesteuer unterlagen. Nach Gerichtsmeinung lag ein 
Gewerbebetrieb vor, da der Kläger sich nachhaltig betätigt hatte. Aufgrund der Vielzahl seiner 
Pokerspiele war seine Tätigkeit von der Absicht getragen gewesen, sie zu wiederholen und als stän-
dige Erwerbsquelle zu verwerten. Ferner hatte sich der Kläger durch sein Pokerspiel auch am allge-
meinen wirtschaftlichen Verkehr beteiligt, denn die Tätigkeit war auf einen Leistungs- oder Güter-
tausch gerichtet.
Pokern ist nicht als reines Glücksspiel (ohne Leistungsaustausch) einzustufen, da neben Glücks- 
auch Geschicklichkeitselemente entscheidend sind. Dies gilt nicht nur für Präsenzturniere, sondern 
auch für Onlinespiele. Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung überwiegen bei der Variante 
"Texas Hold’em" schon bei Durchschnittsspielern die Geschicklichkeitselemente. Nach Gerichtsmei-
nung muss dies erst recht für die Variante "Pot Limit Omaha" gelten, denn bei dieser Variante steigt 
die Komplexität des Spiels, so dass es noch stärker auf die Strategie des Spielers ankommt.
Die Tätigkeit des Klägers hatte auch den Rahmen einer privaten Vermögensverwaltung verlassen, da 
bei ihm strukturell-gewerbliche Aspekte in den Vordergrund gerückt waren. Er hatte - teils zeitgleich 
- auf zahlreichen Onlineportalen gespielt und eine erhebliche Wochenstundenzahl investiert.
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Maskenaffäre während Corona-Pandemie: BGH bestätigt Verurteilung wegen Gewerbesteuerhin-
terziehung

In der sog. Maskenaffäre während der Corona-Pandemie hat der Bundesgerichtshof (BGH) nun 
mehrere verhängte Freiheitsstrafen bestätigt. Im zugrunde liegenden Fall hatte das Landgericht 
München (LG) eine Angeklagte wegen Steuerhinterziehung in zwei Fällen zu einer Gesamtfreiheits-
strafe von vier Jahren und fünf Monaten verurteilt. Einen weiteren Angeklagten hatte es wegen 
Steuerhinterziehung und Beihilfe zur Steuerhinterziehung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei 
Jahren und neun Monaten verurteilt.
Nach den Feststellungen des LG hatten die Angeklagten im Auftrag eines in der Schweiz ansässigen 
Unternehmens für die Vermittlung von Geschäften über medizinische Schutzmasken an die Landes-
gesundheitsministerien Bayern und Nordrhein-Westfalen sowie das Bundesgesundheitsministerium 
im Jahr 2020 Provisionen in Höhe von 48 Mio. EUR erhalten. Hierbei hatte sich die Angeklagte u.a. 
ihre guten Kontakte zu hochrangigen CSU-Politikern zunutze gemacht.
Die Angeklagte hatte sodann Anfang April 2020 für ihr Einzelunternehmen einen Antrag auf Herab-
setzung der Einkommensteuervorauszahlungen wegen angeblichen Auftrags- und Umsatzrück-
gangs infolge der Corona-Pandemie gestellt, obwohl sie wusste, dass sie im März 2020 mit ihrem 
Einzelunternehmen für die Vermittlung von Maskengeschäften rund 11 Mio. EUR verdient hatte.
In diesem Zusammenhang behauptete sie gemeinsam mit dem anderen Angeklagten, dass diese 
Provisionen durch eine von beiden Angeklagten gegründete L. P. GbR erzielt worden und dann rück-
wirkend in eine später gegründete GmbH eingebracht worden seien. Dementsprechend versteuerte 
die Angeklagte die Provisionen nicht mit ihrem persönlichen Steuersatz, sondern lediglich mit dem 
geringeren Körperschaftsteuersatz, was zu einem Steuerschaden in Höhe von rund 3,7 Mio. EUR 
führte.
Des Weiteren behaupteten die Angeklagten gegenüber dem Finanzamt bewusst wahrheitswidrig, 
dass sich ihre Geschäftsleitung in Grünwald befinde, obwohl beide Angeklagte tatsächlich 
ausschließlich von München aus arbeiteten, und erreichten so, dass für die GmbH Gewerbesteuer-
vorauszahlungen unter Anwendung des geringeren Hebesatzes der Gemeinde Grünwald von 240 % 
statt des höheren Hebesatzes der Landeshauptstadt München von 490 % festgesetzt wurden. Hier-
durch entstand ein weiterer Steuerschaden in Höhe von knapp 4,2 Mio. EUR. Der Schaden wurde 
von den Angeklagten beglichen.
Der BGH entschied, dass die Verurteilungen der Angeklagten wegen der Hinterziehung von Gewer-
besteuervorauszahlungen rechtsfehlerfrei erfolgt war. Die diesbezüglichen vom LG festgesetzten 
Freiheitsstrafen sind damit rechtskräftig. Im Hinblick auf die Hinterziehung von Einkommensteuer-
vorauszahlungen für das Jahr 2020 hat der BGH das Verfahren eingestellt.
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Außergewöhnliche Belastung: Steuerliche Berücksichtigung der eigenen Bestattungskosten

Der Tod eines geliebten Menschen ist eine schmerzhafte Erfahrung. Hinzu kommt oft noch die 
Organisation der Beerdigung, um die sich in der Regel die Angehörigen des Verstorbenen kümmern. 
Die Beerdigungskosten können von einem möglichen Erbe abgezogen werden. Sofern das nicht 
ausreicht, besteht die Möglichkeit, die Kosten als außergewöhnliche Belastung bei der Einkommen-
steuer zu berücksichtigen. Aber was ist, wenn jemand selbst einen Teil seiner zukünftigen Beerdi-
gungskosten trägt? Können diese ebenfalls berücksichtigt werden? Das Finanzgericht Münster (FG) 
musste hierzu kürzlich urteilen.
Der Kläger schloss einen Bestattungsvorsorge-Treuhandvertrag über 6.500 EUR ab, die er in seiner 
Einkommensteuererklärung als außergewöhnliche Belastung ansetzte. Er war der Ansicht, die 
Kosten zu Lebzeiten geltend machen zu können, da seine Erben - im Fall seines Todes - die über-
nommenen Beerdigungskosten auch als außergewöhnliche Belastung geltend machen könnten. Das 
Finanzamt war allerdings anderer Ansicht und berücksichtigte die Aufwendungen nicht.
Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. Durch die Vorsorge für seine eigene Bestattung seien 
dem Kläger nicht zwangsläufig größere Aufwendungen als der überwiegenden Mehrzahl der Steuer-
pflichtigen gleicher Einkommens- und Vermögensverhältnisse und gleichen Familienstands erwach-
sen. Dies wäre aber Voraussetzung für den Abzug als außergewöhnliche Belastung. Auch seien die 
Aufwendungen nicht außergewöhnlich gewesen, da der Tod irgendwann jeden Steuerpflichtigen 
treffe.
Der Unterschied zu den Aufwendungen für die Beerdigung naher Angehöriger bestehe darin, dass 
nicht jeder Steuerpflichtige in seinem Leben solche Aufwendungen für einen nahen Angehörigen zu 
tragen habe und auch nicht jeder Steuerpflichtige in Anzahl und Höhe solcher Aufwendungen gleich 
belastet wäre. Es fehle im Streitfall zudem an der Zwangsläufigkeit. Die Zahlung sei freiwillig und 
nicht aufgrund einer rechtlichen, tatsächlichen oder sittlichen Verpflichtung erfolgt. Darüber hinaus 
könnten Beerdigungskosten nur dann als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt werden, wenn 
sie nicht aus dem Nachlass bestritten werden könnten.
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Ausbildung an privater Fernuniversität: Kindergeldanspruch für studierenden Sprössling

Auch für ein bereits erwachsenes Kind können Sie noch Kindergeld erhalten - unter bestimmten 
Voraussetzungen. Etwa wenn das Kind noch studiert. Aber sind an ein solches Studium ebenfalls 
bestimmte Voraussetzungen geknüpft? Im Streitfall bemängelte die Familienkasse, das Studium 
werde nicht ernsthaft betrieben. Daher stellte sich die Frage, ob an ein Studium an einer privaten 
(Fern-)Universität strengere Anforderungen zu stellen sind als an ein Studium an einer staatlichen 
Hochschule. Das Finanzgericht Münster (FG) musste hierzu entscheiden.
Der Kläger erhielt für seine 2003 geborene Tochter Kindergeld, das mit Bescheid vom August 2022 
festgesetzt wurde. Im Rahmen einer routinemäßigen Überprüfung im Mai 2023 prüfte die Familien-
kasse das Vorliegen der Voraussetzungen für die Kindergeldfestsetzung, woraufhin der Kläger eine 
Immatrikulationsbescheinigung der IU Hochschule (Fernuniversität) einreichte. Das genügte der 
Familienkasse aber nicht.
Der Kläger legte daraufhin den Studienvertrag seiner Tochter vor, aus dem hervorging, dass sie 
beabsichtigte, ein Vollzeitstudium zu absolvieren, und sie sich zu einer monatlichen Zahlung von 
348,15 EUR verpflichtete. Daraufhin hob die Familienkasse die Kindergeldfestsetzung für den Zeit-
raum September 2022 bis Juni 2023 auf und forderte das gezahlte Kindergeld zurück.
Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Als gewichtiges Indiz für die Ernsthaftigkeit des Betreibens 
des Studiums und gegen eine reine Pro-forma-Einschreibung spreche die nicht unerhebliche monat-
liche Studiengebühr, die die Tochter bis zum Ende des Studiums zahlen müsse. Da das Kindergeld 
geringer sei als die Studiengebühren, spreche hier nichts für eine Pro-forma-Einschreibung, um 
Kindergeld zu erhalten.
Des Weiteren sei der Argumentation der Familienkasse, an den Studienfortschritt an privaten oder 
staatlichen (Fern-)Universitäten seien verschieden hohe Anforderungen zu stellen, nicht zu folgen. 
Dass es sich hier um eine private Fernuniversität gehandelt habe, ändere also nichts an der Beurtei-
lung. Auch dass die Tochter nebenbei einer Erwerbstätigkeit nachging, sah das Gericht nicht als 
schädlich an. Der Gesetzgeber habe gerade erreichen wollen, dass Studenten ihr Studium selbst 
finanzieren könnten. Dies könne hier kein Nachteil sein.
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Nachzahlung ans Finanzamt: Wann könnten Säumniszuschläge reduziert werden?

Wenn Sie aus Ihrer Einkommensteuererklärung eine Nachzahlung an das Finanzamt leisten müssen, 
gibt es hierfür einen festen Termin. Bei zu später Zahlung setzt das Finanzamt Säumniszuschläge 
fest. Diese Maßnahme soll unter anderem bewirken, dass Sie beim nächsten Mal die Zahlung recht-
zeitig leisten. Je angefangenen Monat wird nämlich ein Zuschlag von 1 % fällig. Aber gibt es vielleicht 
auch Gründe, die Zuschläge teilweise oder sogar ganz zu erlassen? Das Finanzgericht Hamburg (FG) 
hatte dies zu entscheiden.
Die Beteiligten streiten über die Höhe eines Erlasses von Säumniszuschlägen bei einem zahlungsun-
fähigen und überschuldeten Steuerpflichtigen. Über dessen Vermögen wurde das Insolvenzverfah-
ren eröffnet. Das Finanzamt meldete Forderungen an, in denen auch Säumniszuschläge enthalten 
waren. Der Kläger (Insolvenzverwalter) beantragte den Erlass sämtlicher Säumniszuschläge, das 
Finanzamt erließ jedoch nur 50 % des Betrags.
Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. Es ist rechtmäßig, dass im Streitfall nur die Hälfte der 
Säumniszuschläge erlassen wurde. Die Entscheidung über den Erlass ist eine Ermessensentschei-
dung des Finanzamts und unterliegt lediglich einer eingeschränkten gerichtlichen Kontrolle. Das 
Gericht muss daher nur prüfen, ob die Grenzen des Ermessens eingehalten wurden. Neben einem 
Druckmittel zur rechtzeitigen Zahlung sind Säumniszuschläge auch ein Instrument, um eine Gegen-
leistung für das Hinausschieben der Zahlung fälliger Steuern zu erhalten ("Zinsersatz") sowie um 
Verwaltungsaufwendungen abzugelten, die durch die nichtfristgemäße Zahlung entstehen.
Verlieren Säumniszuschläge ihren Sinn als Druckmittel, weil der Steuerpflichtige zahlungsunfähig 
und überschuldet ist und deshalb nicht zahlen kann, kommt daher nach ständiger Rechtsprechung 
nur ein hälftiger Erlass der Säumniszuschläge in Betracht. Zwar ist auch ein weitergehender Erlass 
grundsätzlich möglich, jedoch lagen im Urteilsfall keine zusätzlichen besonderen Gründe persönli-
cher oder sachlicher Billigkeit vor.
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Neue Fristberechnung ab 2025: Steuerbescheide gelten erst am vierten Tag als bekannt gegeben

Bislang galt die Regelung, dass Steuerbescheide bei Inlandszustellung am dritten Tag nach der Auf-
gabe zur Post als bekannt gegeben galten, so dass bspw. die einmonatige Einspruchsfrist erst ab 
dem vierten Tag lief. Seit 2025 wurde diese sog. Zugangsvermutung wegen der Neuregelung des 
Postgesetzes nun auf vier Tage verlängert, so dass die Einspruchsfrist erst ab dem fünften Tag nach 
Postaufgabe einsetzt.
Hinweis: Grund ist, dass die Deutsche Post seit 2025 etwas mehr Zeit für die Zustellung hat; 95 % 
der Briefsendungen müssen erst spätestens drei Tage nach der Einlieferung beim Empfänger 
ankommen. Davor waren es zwei Tage nach Einlieferung.
Wurde der Steuerbescheid bspw. an einem Montag verschickt, gilt er nach neuer Rechtslage am 
Freitag derselben Woche als zugestellt und bekannt gegeben. Endet die Viertagesfrist an einem Wo-
chenende oder einem Feiertag, verschiebt sie sich auf den nächsten Werktag. Beispiel: Das Finanz-
amt verschickt den Steuerbescheid am Dienstag. In diesem Fall gilt er erst am darauffolgenden 
Montag als bekannt gegeben, so dass die einmonatige Einspruchsfrist erst ab dem Folgetag (Diens-
tag) läuft.
Hinweis: Die Zugangsvermutung von vier Tagen innerhalb Deutschlands gilt übrigens nicht nur für 
postalische, sondern auch für elektronisch bereitgestellte Verwaltungsakte bspw. über ELSTER. Sie 
gilt auch, wenn der Steuerbescheid dem Steuerzahler nachweislich früher zugegangen ist.
Nach einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) ist die Zugangsvermutung auch zugrunde zu 
legen, wenn an der Anschrift des Adressaten an einem Werktag keine Post zugestellt wird. Eine 
Zustellung innerhalb der geltenden Frist wird hierdurch nach Gerichtsmeinung zwar etwas weniger 
wahrscheinlich, ist aber gleichwohl möglich.

Hinweis: Behaupten Steuerzahler, ein Schriftstück nicht innerhalb der geltenden Frist erhalten zu 
haben, müssen sie dies glaubhaft belegen können. Es reicht nicht aus, den fristgerechten Zugang 
einfach nur zu bestreiten. Anders sieht es aus, wenn Zweifel daran bestehen, ob das Schriftstück 
überhaupt zugestellt worden ist. In diesem Fall muss die Behörde den Zugang und dessen Zeitpunkt 
nachweisen.
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Urlaubsbetreuung für Hund, Katze & Co.: Tierbetreuungskosten lassen sich mitunter steuerlich 
absetzen

Wenn Herrchen oder Frauchen ihren Urlaub einmal ohne das eigene Haustier antreten wollen,
können sie auf eine Vielzahl gewerblicher und privater Anbieter zurückgreifen. Die gute Nachricht: 
Die Kosten hierfür lassen sich als haushaltsnahe Dienstleistung in der Einkommensteuererklärung 
abziehen, sofern die Tierbetreuung in den eigenen vier Wänden oder auf dem eigenen Grundstück 
erfolgt. Der Betreuer muss also in den Haushalt kommen, in dem das Tier gehalten wird. Wer sein 
Haustier in eine Tierpension bringt, geht steuerlich leer aus, denn in diesem Fall ist die Betreuung 
nicht mehr haushaltsnah.
Wichtig für die Absetzbarkeit von Tierbetreuungskosten ist, dass der Dienstleister eine Rechnung 
stellt und der Empfänger diese unbar (z.B. per Überweisung) bezahlt, denn nur dann erkennt das 
Finanzamt (FA) diese an. Insgesamt können für haushaltsnahe Dienstleistungen pro Jahr Ausgaben 
von höchstens 20.000 EUR in der Einkommensteuererklärung abgerechnet werden, davon zieht das 
FA dann 20 % als Steuerermäßigung direkt von der tariflichen Einkommensteuer ab - also bis zu 
4.000 EUR im Jahr.

Hinweis: Sogar die Kosten für einen Tierfriseur oder einen Dienstleister zur Fell- oder Krallenpflege 
sind als haushaltsnahe Dienstleistungen abziehbar, sofern der Dienstleister in den Haushalt kommt. 
Wer in den Hundesalon geht, wird steuerlich nicht begünstigt.
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Überbrückung der Schulferien: Eltern können Kosten für Ferienbetreuung absetzen

Die meisten Schüler freuen sich auf die Ferien, berufstätigen Eltern bereitet die freie Zeit aber 
häufig Kopfzerbrechen, da sie diese nur begrenzt mit eigenen Urlaubstagen abdecken können. 
Damit die Kinder nicht allein zu Hause sind, haben Ferienprogramme daher Hochkonjunktur.
Die gute Nachricht für Eltern lautet: Die Kosten für Ferienlager & Co. lassen sich häufig als Kinder-
betreuungskosten absetzen. Seit 2025 können 80 % der Ausgaben bis max. 4.800 EUR pro Kind 
und Jahr steuerlich abgesetzt werden. Dies ist für die Betreuung von Kindern bis zum 14. Lebensjahr 
möglich.
Voraussetzung ist, dass das Kind dem eigenen Haushalt angehört, also dort gemeldet ist. Dies kann 
bei getrennten oder unverheirateten Eltern zum Problem werden. Wohnt das Kind bspw. nur bei der 
Mutter, kann der Vater keine Ferienbetreuungskosten absetzen, selbst wenn er sie bezahlt. Es ist 
also vorteilhafter, wenn das Kind beiden Haushalten angehört. Dann können beide Elternteile mit 
der Anlage Kind die Kinderbetreuungskosten absetzen und sich den Höchstbetrag aufteilen.
Um Kosten absetzen zu dürfen, muss die reine Betreuung des Kindes im Vordergrund des Ferien-
programms stehen. Geht es um die Vermittlung von Wissen oder Fähigkeiten, gewährt das Finanz-
amt (FA) die Absetzung nicht. Bietet bspw. der örtliche Sportverein ein Fußball-Camp in den Som-
merferien an, wird vom FA angenommen, dass es um Fußballtraining geht und keine bloße Betreu-
ung vorliegt. Genauso wird bei Sprachferien argumentiert. Hier geht es in erster Linie um die 
Vermittlung einer Fremdsprache. Das übrige Freizeitprogramm und die Kinderbetreuung werden in 
diesen Fällen als untergeordnet angesehen.
Geht die Ferienbetreuung indes von einer Kita, einem Hort, der Kirche oder Gemeinde aus, wird sie 
steuerlich meist anerkannt. Sofern ein Extra-Geld für Bastelmaterialien, Busfahrten oder Eintrittsti-
ckets verlangt wird, ist dieses aber nicht absetzbar. Verpflegungskosten sind ebenfalls vom Abzug 
ausgeschlossen. Zudem gibt es noch formelle Hürden: Die Rechnung muss auf den Namen der 
Eltern ausgestellt sein und den exakten Wortlaut "Ferienbetreuung" enthalten. Die Kosten dürfen 
nicht bar bezahlt, sondern müssen auf ein Konto überwiesen worden sein.

Hinweis: Auch die Großeltern dürfen von den Eltern zwecks Ferienbetreuung unter Vertrag genom-
men und per Überweisung bezahlt werden. Liegt ein Betreuungsvertrag im Rahmen eines Minijobs 
vor und wird dies der Minijobzentrale gemeldet, kann daher sogar die Betreuung durch die Großel-
tern abgesetzt werden. Während die Eltern so Steuern und Sozialabgaben einsparen, müssen Oma 
und Opa dieses Geld hingegen nicht versteuern. Das Modell funktioniert aber nur, wenn die Großel-
tern nicht im selben Haushalt wie die Eltern wohnen.
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Verdacht auf Steuerbetrug: Finanzämter nehmen Influencer ins Visier

Influencer verdienen mit sozialen Medien mitunter ein Vermögen. Es ist keine Seltenheit, dass sie 
pro Monat mehrere 10.000 EUR verdienen. Mittlerweile sind auch die Finanzämter auf diese Spit-
zenverdiener aufmerksam geworden: Die Finanzverwaltung in Nordrhein-Westfalen analysiert aktu-
ell ein Datenpaket mehrerer Social-Media-Plattformen mit 6.000 Datensätzen, die auf nicht versteu-
erte Gewinne mit Werbung, Abos und Co. hinweisen. Die Daten beziehen sich ausschließlich auf 
Influencer aus Nordrhein-Westfalen und umfassen ein strafrechtlich relevantes Steuervolumen in 
Höhe von rund 300 Mio. EUR.
Ziel der Ermittlungen sind professionelle Influencer, die ihre steuerlichen Pflichten mit hoher krimi-
neller Energie umgehen. Ein sog. Influencer-Team des Landesamtes zur Bekämpfung der Finanzkri-
minalität Nordrhein-Westfalen (LBF NRW) ist diesen vorsätzlichen Steuerbetrügern auf der Spur.
Die Ermittlungen sind für die Steuerfahnder aufwendig. Denn einen festen Arbeitsplatz gibt es 
nicht; oftmals melden sich die Influencer mit steigenden Umsätzen ins Ausland ab, um dem Finanz-
amt zu entgehen. Regelmäßig verlagern Influencer ihren offiziellen Wohnsitz an bekannte Briefkas-
tenadressen bspw. in Dubai. Nur durch fortwährende lückenlose Analysen der Social-Media-Aktivi-
täten kann dann der tatsächliche Wohnort in Nordrhein-Westfalen ermittelt und nachgewiesen 
werden. In der Folge können dann Durchsuchungsbeschlüsse und auch Haftbefehle erwirkt werden.
Zudem sind die digitalen Wege zum Geld vielfältig und von außen schwer nachzuvollziehen: Es gibt 
Vergütungen für Klicks, Verkäufe, Werbekooperationen, Abo-Zahlungen und Trinkgelder für persön-
liche Fotos. Insbesondere bei Werbung, die nur temporär sichtbar ist und nach 24 Stunden gelöscht 
wird, ist die Beweisführung schwierig. Die Ermittler nutzen spezielle Methoden, um Werbepartner-
schaften und -einnahmen zurückverfolgen und beweissicher nachweisen zu können.
Das Influencer-Team des LBF NRW führt derzeit rund 200 laufende Strafverfahren gegen in Nord-
rhein-Westfalen lebende Influencer - die Fälle aus dem aktuellen Datenpaket noch nicht eingerech-
net. Durchschnittlich geht es um einen hohen fünfstelligen steuerlichen Fehlbetrag, in Einzelfällen 
auch um Fehlbeträge in Millionenhöhe.

Hinweis: Auch die Hamburger Finanzverwaltung hat Influencer mittlerweile ins Visier genommen; 
seit 2024 werden hier verstärkt sog. Branchenprüfungen vorgenommen. Diese Prüfungen sollen im 
ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden. Es wird erwartet, dass dann rund 140 Influencer über-
prüft worden sind.

Breitfeld Nitsche und Partner Steuerberatungsgesellschaft
Neuer Wall 26–28  |  20354 Hamburg  |  Tel. +49 (0)40 36 77 55  |  Fax +49 (0)40 36 72 54

e-mail | mail@bnp-steuerberatung.hamburg  |  web | www.bnp-steuerberatung.hamburg



Solidaritätszuschlag: Ab welcher Einkommensgrenze werden Steuerzahler zur Kasse gebeten?

Seit 2021 muss der Solidaritätszuschlag nur noch von 10 % aller Steuerzahler entrichtet werden - 
darunter Besserverdiener, Körperschaften wie GmbHs und Kapitalanleger. Ob man zu den Besser-
verdienern zählt, richtet sich nach der Höhe der festgesetzten Einkommensteuer: 2025 wird der 
Solidaritätszuschlag erst ab einer Einkommensteuer von 19.950 EUR bei Alleinstehenden und
39.990 EUR bei Paaren mit Zusammenveranlagung fällig. 2024 lagen die Einkommensgrenzen bei 
18.130 und 36.260 EUR.

Hinweis: Alleinstehende erreichen die Soli-Grenze 2025 bei einem zu versteuernden Jahreseinkom-
men von knapp 73.500 EUR, zusammen veranlagte Paare bei knapp 147.000 EUR.

Wichtig zu wissen ist aber, dass das zu versteuernde Jahreseinkommen nicht mit dem Jahresgehalt 
gleichzusetzen ist. Mit Abgabe einer Einkommensteuererklärung errechnet das Finanzamt das zu 
versteuernde Jahreseinkommen sowie die dazugehörige Einkommensteuer. Wer bspw. ein Brutto-
einkommen von 75.000 EUR hatte und mit der Steuererklärung hohe Werbungskosten, Sonderaus-
gaben oder andere steuerlich relevante Ausgaben geltend macht, kann noch unter die Grenze des 
zu versteuernden Jahreseinkommens rutschen, ab der der Solidaritätszuschlag fällig wird.

Hinweis: In diesem Jahr hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) entschieden, dass die weitere 
Erhebung des Solidaritätszuschlags verfassungsgemäß ist. Entsprechende Vorläufigkeitsvermerke in 
den Steuerbescheiden wurden daher vom Bundesfinanzminsterium aufgehoben.
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